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Einleitung und Gang der Untersuchung

Vor über 30 Jahren, im März 1989, hat der britische Physiker Tim Berners-
Lee in seiner damaligen Rolle als Wissenschaftler am Kernforschungsstand-
ort CERN Pläne für ein „World Wide Web“1 vorgelegt. Schon damals stellte 
sich die Frage, ob und inwiefern es spezielle Regeln für das Internet braucht.2 
Die Gesellschaft ist nirgends gefeit vor Hass, Hetze und diffamierenden Äu-
ßerungen3 – ein gewichtiger Beweggrund für das im Juni 2017 beschlossene 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG.4 Die Gelassenheit und der Op-
timismus im Hinblick auf die angenommene Eigenverantwortung der Men-
schen, wie sie etwa im SPIEGEL-Gespräch 1996 mit dem damaligen Justiz-
minister Edzard Schmidt-Jortzig (FDP) anklingt,5 ist verschwunden. Neue 
Möglichkeiten sowie zunehmend um sich greifende kriminelle Energie6 ha-
ben sich verselbstständigt und sorgen für Unsicherheit und Vertrauensver-
lust.7 Deshalb reagierte der deutsche Gesetzgeber und verspricht den Nut-
zern8 sozialer Netzwerke mit dem NetzDG für bestimmte strafrechtswidrige 
Inhalte „anwenderfreundliche Mechanismen zur Meldung kritischer Bei-
träge“9. Wie die Rechtsprechung bereits für Facebook10 und kürzlich auch 

1 Instruktiv bei Knupfer, S. 136 f.; Paul, S. 37 ff. und Sieber, JZ 1996, 429 (433): 
Das „World Wide Web“ ist kein eigenes Netzwerk, sondern ein Dienst, der alle exis-
tenten Webseiten in einer Datenbank vereint und somit erst nutzbar macht, weil sie 
auf WWW-Servern abgelegt sind. Zu den frühen Entwicklungen z. B. Germann, 
S. 33 f.

2 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/30-jahre-www-tim-berners-lee-sorgt-sich-
um-seine-erfindung-a-1257392.html (zuletzt abgerufen am 31.3.2023); Czychowski/
Nordemann, GRUR 2013, 986 ff.; Sieber, NJW 1989, 2569 (2580) sowie später ders., 
CR 1995, 100 ff. (105); Weitemeier, Kriminalistik 1996, 401 ff.

3 So der Gesetzentwurf zum NetzDG, BT-Drs. 18/12356, S. 1.
4 Netzwerkdurchsetzungsgesetz vom 1.9.2017, BGBl. I 2017, S. 3352 (BT-Drs. 18/ 

12356).
5 SPIEGEL-Onlinearchiv, Ausgabe 11/1996, S. 102–104 (https://www.spiegel.de/

spiegel/print/d-8892011.html, zuletzt abgerufen am 31.3.2023).
6 Vgl. schon Würtenberger, FS Wenzel, S. 23 (26 f.) weit vor dem NetzDG.
7 Ausführlich bei Leuschner, S. 13 ff., 25.
8 Alle Aussagen in der männlichen Form gelten sinngemäß selbstverständlich auch 

für Frauen und alle anderen sexuellen Identitäten.
9 BT-Drs. 18/12356, S. 1.
10 EuGH (Dritte Kammer), Urteil v. 3.10.2019, C-18/18 (Eva Glawischnig-Pies-

czek/Facebook Ireland Ltd.), GRUR 2019, 1208 ff.

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/30-jahre-www-tim-berners-lee-sorgt-sich-um-seine-erfindung-a-1257392.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/30-jahre-www-tim-berners-lee-sorgt-sich-um-seine-erfindung-a-1257392.html
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8892011.html
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8892011.html
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für Twitter11 entschied, bedeutet die Meldung solcher Beiträge für die Platt-
formen nicht nur, dass eine Löschpflicht für den einzelnen gemeldeten Inhalt, 
sondern auch für inhaltsgleiche, wenn auch nicht exakt wortgleiche Äuße-
rungen bestehen kann.

Insbesondere in sozialen Medien paaren sich Anonymität, Komplexität 
und Ubiquität mit einer schnellen und dynamischen Diskursentwicklung. 
Eine Folge ist die erhöhte Gefahr von Straftaten, insbesondere durch aufhet-
zende, polarisierende und extremistische Äußerungen. Rechtsgeltung allein 
führt nicht automatisch auch zur Rechtsumsetzung. Für eine effiziente 
Rechtsdurchsetzung müssen alle Beteiligten zusammenarbeiten – die Nutzer 
müssen sensibilisiert werden und die verantwortlichen Unternehmen müssen 
ebenfalls einbezogen werden.12

Das NetzDG sieht deshalb vor, dass Nutzer Inhalte, die sie strafrechtlich 
für bedenklich halten, schnell und unkompliziert melden können und soziale 
Netzwerke dadurch die Möglichkeit (und Verpflichtung) erhalten, unmittel-
bar zu löschen, sofern die Inhalte bestimmte Strafbarkeitsvoraussetzungen 
erfüllen.13 Damit ist unabhängig von gerichtlichen (zivilrechtlichen14 und 
strafrechtlichen15) Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten ein weiterer Weg ge-
schaffen, um hinsichtlich bestimmter strafrechtsrelevanter Äußerungen in 
sozialen Medien besser reagieren zu können. Beispielsweise sind mit den 
§§ 111 und 131 StGB zwei Tatbestände als „rechtswidrige Inhalte“ in § 1 III 
NetzDG aufgelistet, die den öffentlichen Frieden schützen – und genau die-
ser kann in sozialen Netzwerken schnell gestört sein, sodass es entsprechend 
einer besseren Rechtdurchsetzung bedarf. Das gesellschaftliche Klima, spe-
ziell die öffentliche „Debattenkultur“16, sind besser zu schützen, so die ge-
setzgeberische Intention.

Der europäische Gesetzgeber hat am 15. Dezember 2020 – und damit ei-
nige Zeit nach dem deutschen NetzDG, aber gleichzeitig in Anlehnung da-

11 LG Frankfurt a. M., Urteil v. 9.12.2021, 2-03 O 422/20.
12 Vgl. schon vor dem NetzDG Meier, MschrKrim 2012, 184 (199 ff.).
13 Kritisch etwa Albrecht, jurisPR-ITR 2019, Anm. 2; Guggenberger, NJW 2017, 

2577 (2581 f.); Kalscheuer/Hornung, NVwZ 2017, 1721 ff.; Koreng, GRUR-Prax 
2017, 203 ff.; Libor, AfP 2018, 37; Spindler, ZUM 2017, 533 (544). Vgl. auch die 
(Teil-)Aufhebungsanträge zum NetzDG von der AfD (BT-Drs. 19/81), der FDP (BT-
Drs. 19/204) und der LINKEN (BT-Drs. 19/218).

14 Die zivilrechtlichen Aspekte behandelt diese Arbeit nicht, dazu Bohlen, NJW 
2020, 1999 ff.; Paschke/Berlit/Meyer/Kröner/Gerecke, 53. Abschnitt Rn. 24 ff.; Linke, 
S. 46 ff.; Peifer, AfP 2018, 14 (17 ff.); Raue, JZ 2018, 961 ff.

15 Vgl. etwa das Portal https://hassmelden.de/ (zuletzt abgerufen am 31.3.2023) zu 
der Möglichkeit einer anonymen digitalen Strafanzeige, dazu später im 3. Teil,  
D.III.4.

16 BT-Drs. 18/12356, S. 1. Kritisch zu diesem Begriff Linke, S. 41 ff.

https://hassmelden.de/
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ran – ebenfalls einen Vorschlag für das so genannte Digitale-Dienste-Gesetz, 
englisch Digital Services Act (DSA), eingebracht.17 Die endgültige Fassung 
des DSA ist mittlerweile veröffentlicht18 und sieht die bislang umfassendste 
Überarbeitung zur Harmonisierung der Regelungen im Bereich der Online-
diensteanbieter vor. Es werden digitale „Vermittlungsdienste“ (Art. 3 lit. g 
DSA) endlich auch auf europäischer Ebene unter anderem dazu aufgefordert, 
transparenter und stringenter mit rechtswidrigen Inhalten umzugehen. Viele 
bislang im NetzDG nur national thematisierten Aspekte19 werden einer 
grenzüberschreitenden Neufassung zugeführt, die zu Haftungsvorgaben, Be-
schwerde- sowie Gegenvorstellungsverfahren, Verwantwortlichkeit und 
Transparenz eine Antwort gibt.20 Obgleich einige Gemeinsamkeiten bestehen 
(dazu sogleich im 1. Teil), kann der DSA nicht als Kopie oder vollständige 
Übernahme des NetzDG verstanden werden. Diese Arbeit untersucht, welche 
Rolle das NetzDG neben dem DSA in Bezug auf die konkrete strafrechtliche 
Ausgestaltung und auf die Strafrechtsdurchsetzung spielt, denn hier besteht 
mangels eindeutiger Kollisionsvorschriften21 Unklarheit. Es werden auch 
Vorschläge für eine zukünftige Fassung des NetzDG in einzelnen Punkten 
unterbreitet.

Weder das NetzDG noch der DSA haben jedoch Einfluss auf die Frage 
strafrechtlicher Verantwortung durch das Bereithalten sozialer Netzwerke.22 
Auch an der materiellen Strafrechtslage ändern die neuen Regelungen nichts, 
denn es wurden weder im NetzDG und – mangels kompetenzrechtlicher Zu-

17 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
einen Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und zur Ände-
rung der Richtlinie 2000/31/EG, 15.12.2020, COM(2020) 825 final. Dazu auch Buch-
heim, S. 249 ff.

18 VO (EU) 2022/2065 vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale 
Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste), 
ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 102.

19 Auch Frankreich hat einen ähnlichen Vorstoß gewagt, s. Proposition de loi 
n° 1785 visant à lutter contre la haine sur internet v. 20.3.2019. Mittlerweile wurde 
dieses Gesetz aber für teilweise verfassungswidrig erklärt: Conseil constitutionnel, 
Décision 2020-801, DC v. 18.6.2020.

20 Grünwald/Nüßing, MMR 2021, 283 (285 ff.); Höferlin/Widlok, MMR 2021, 277 
(278); Spindler, GRUR 2021, 545 ff., 653 ff.; vgl. auch Beschluss der JuMiKo v. 
16.6.2021, TOP I.3 „Digital Services Act“.

21 Anders Art. 1 Abs. 5 Vorschlag für ein Gesetz über digitale Märkte (Digital 
Markets Act, DMA), COM/2020/842 – dort finden sich explizite Vorgaben zum Ver-
hältnis des DMA und nationalem Recht.

22 Dazu etwa StA Hamburg (Az 7101 AR 57/16) BeckRS 2016, 8783; Ceffinato, 
JuS 2017, 403 ff.; Eisele, JuS 2019, 1122 ff.; Galetzka/Krätschmer, MMR 2016, 
518 ff.; Handel, MMR 2017, 227 ff.; Linke, S. 44 ff. Zu sog. „social bots“ nur Dan-
kert/Dreyer, K&R 2017, 73 ff.; Kühling, JZ 2021, 529; Milker, ZUM 2017, 216 ff.; 
Volkmann, MMR 2018, 58 ff. m. w. N.


